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Bedingungen für den Abschluss eines Erbbaurechtsvertrags 
 
1. Bei unbebauten Grundstücken muss in einer Frist von 2 Jahren ab Beurkundung mit dem 
Bau begonnen werden. Das Wohnhaus muss innerhalb von 3 Jahren nach Beurkundung 
bezugsfertig sein und von dem/der Erbbaurechtsnehmer/-in bezogen werden. Bei bebauten 
Grundstücken muss das Wohnhaus innerhalb von 2 Jahren nach Beurkundung bezugsfertig 
sein und von dem/der Erbbaurechtsnehmer/-in bezogen werden. 
 
2. Der/die Erbbaurechtsnehmer/-in hat das Wohnhaus nach Bezug 10 Jahre zu bewohnen. 
Wenn in dem Gebäude zwei selbständige Wohnungen geschaffen werden, hat der/die 
Erbbaurechtsnehmer/-in, bzw. die Angehörigen jeweils die größere, d. h. die Hauptwohnung, 
10 Jahre selbst zu bewohnen.  
 
3. Die erforderlichen Nachweise sind wie folgt vorzulegen: 
 
a) Zusammen mit der Bewerbung:   Selbstverpflichtung 
 
b) vor Aufnahme der Vertragsverhandlungen: Mutterpass oder Geburtsurkunde, 

Schwerbehindertenausweis, 
Tätigkeitsbescheinigung des Ehrenamts, 
(vorläufiger) Arbeitsvertrag oder Nachweis 
der Selbstständigkeit 

 Nachweis über die Zahlungsfähigkeit     
(z. B. Einkommensnachweis) 

 
c) Vier Wochen nach Erhalt der Baugenehmigung: Baugenehmigung, Nachweis zur 

Gebäudeenergieeffizienz  
 
d) Vier Wochen nach Einzug:   Erweiterte Meldebescheinigung  
       Energieausweis  
 
Die Nachweise zu Nr. 3 b), mit Ausnahme des Nachweises über die Zahlungsfähigkeit, 
müssen der Stadt Leipzig lediglich zur Sichtung vorgelegt werden. Es werden keine Daten 
gespeichert oder weiterverarbeitet. Vom Nachweis der Zahlungsfähigkeit wird dem Vorgang 
eine Kopie hinzugefügt. 
 
 
4. Die Stadt Leipzig behält sich den Heimfall vor, wenn 

a) der Baubeginn innerhalb von 2 Jahren nach Beurkundung des Erbbaurechtsvertrags nicht 
erfolgt ist bzw. das Wohngebäude innerhalb von 3 Jahren nach Beurkundung des 
Erbbaurechtsvertrags nicht bezugsfertig ist.  

b) der/die Erbbaurechtsnehmer/-in nicht spätestens nach 3 Jahren ab Beurkundung der 
Stadtverwaltung die erweiterte Meldebescheinigung über den Einzug in das auf dem 
Grundstück bereits bestehende bzw. geschaffene Wohnhaus vorlegt.   

c) eine Weiter- bzw. Untervermietung oder die Veräußerung der von dem/der 
Erbbaurechtsnehmer/-in selbst zu nutzenden Wohnung ohne Zustimmung erfolgt. Sofern 
außergewöhnliche Umstände es erfordern oder rechtfertigen, kann die Stadt in besonderen 
Fällen eine Ausnahme genehmigen.  
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d) in der Bewerbung bzw. in schriftlichen Stellungnahmen unvollständige oder unrichtige 
Angaben gemacht werden. Die Einrede des Nichtwissens wird dabei ausgeschlossen, d. h. 
jeder Interessent und jede Interessentin eines Baugrundstückes hat sich vor Abgabe der 
jeweiligen Erklärungen von deren Richtigkeit und Wahrheitsgehalt zu überzeugen. 
Unvorhergesehene Abweichungen vom eingereichten Vorhaben sind der Stadt Leipzig 
unverzüglich anzuzeigen.  
 
5. Der Heimfall erfolgt unter Vergütung von zwei Dritteln des zur Zeit der Übertragung des 
Rechts bestehenden Verkehrswertes. 
 
6. Zur entsprechenden Absicherung werden die Heimfallregeln als dinglicher Inhalt des 
Erbbaurechts im Grundbuch eingetragen. 
 
7. Die Stadt Leipzig behält sich weitere Vertragsstrafen für den Fall vor, dass gemachte 
Angaben aus der Selbstverpflichtung nicht eingehalten werden. Die Vertragsstrafen werden 
zum Bestandteil des Erbbaurechtsvertrags. 
 
Unvorhergesehene Abweichungen vom eingereichten Vorhaben sind unverzüglich 
anzuzeigen. 
 
Es besteht kein Rechtsanspruch, von der Stadt Leipzig ein bestimmtes Baugrundstück in 
einer Gemarkung zu erhalten. Die Stadt ist bestrebt, möglichst vielen Personen, welche die 
Kriterien erfüllen, ein geeignetes Baugrundstück zur Eigennutzung bereitzustellen.  
 
 


